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Gesuchserfassung für Landwirte  

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch den Prozess zur Erfassung eines Gesuchs 

für die Rückerstattung der Mineralölsteuer an die Landwirtschaft. 

1 Anmeldung im ePortal 

Sie können sich auf zwei Arten im ePortal anmelden: 

Option A: über Agate  

1. Melden Sie sich in Agate an (www.agate.ch). 

2. Klicken Sie auf den Link zum ePortal. 

 

 

Option B: direkt im ePortal  

1. Öffnen Sie das ePortal im Browser (www.eportal.admin.ch). 

2. Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an (CH-Login oder AGOV). 
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2 Taxas suchen / aufrufen 

Suchen Sie im ePortal nach Taxas. 

 

Sollten Sie Taxas nicht finden, prüfen Sie in Connex (Geschäftspartnerverwaltung im ePor-

tal) bitte, ob Sie die Geschäftspartnerrolle «MinöSt Rückerstattung / Zweckänderung» bei Ih-

rem Geschäftspartner erfasst haben und der Status des Geschäftspartners aktiv ist. 

 

3 In Taxas einsteigen 

Öffnen Sie die Plattform Taxas und wählen Sie den Bereich Rückerstattung der Kachel  

«Mineralölsteuer & CO2-Abgabe». 
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4 Neues Gesuch eröffnen 

Klicken Sie auf die Funktion «Hinzufügen». 

 

5 Gesuchstyp wählen  

Wählen Sie den für Sie zutreffenden Gesuchstyp aus: 

• «Rückerstattung der Mineralölsteuer für Landwirtschaft (mit Direktzahlungen)» 

Dieser Gesuchstyp ist zu wählen, wenn Sie sich als «Unternehmen» oder «Land-

wirtschaftlichen Betrieb» registriert haben und im vergangen Jahr Direktzahlun-

gen erhalten haben.  

• «Rückerstattung der Mineralölsteuer für Landwirtschaft (ohne Direktzahlungen)» 

Dieser Gesuchstyp ist zu wählen, wenn Sie sich als «Privatperson» registriert haben 

oder im vergangenen Jahr keine Direktzahlungen erhalten haben.  

Mit dem Klick auf «Neues Gesuch» wird ein neues Gesuch erstellt. 

 

6 Erste Seite des Gesuches  

Die rot umrandete Frage betrifft den Einsatz von unversteuertem Treibstoff. 

Hinweis: Wenn Sie in der Gesuchsperiode keinen unversteuerten Treibstoff (im Ausland ge-

tanktes Dieselöl oder Benzin) verwendet haben, können Sie «Nein» als Antwort stehen las-

sen und direkt auf «Weiter» klicken.  
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7 Bewirtschaftete Flächen erfassen 

7.1 Betriebe mit Direktzahlungen 

Haben Sie im vergangenen Jahr Direktzahlungen erhalten, können Sie Ihre Flächendaten 

aus AGIS importieren.  

 

Je nachdem wie Ihr Landwirtschaftsbetrieb beim Kanton und beim BLW registriert ist, kann 

es sein, dass Sie eine Warnung sehen:  

 

Wenn sowohl die Angaben in Taxas wie auch die Angaben aus AGIS beide Sie betreffen, 

können Sie die Warnung ignorieren. Ansonsten wenden Sie sich per E-Mail an die Fachstelle 

(Ziffer 11). 

Achtung: Waldfläche prüfen! 

Die Strukturdaten wurden durch Ihren Kanton für die Direktzahlungen geprüft. Daher können 

Sie diese auch nicht bearbeiten. Die Waldflächen können jedoch falsch sein. Bitte prüfen Sie 

diese genau und passen Sie sie gegebenenfalls an.  

 
Schliessen Sie die Erfassung der bewirtschafteten Flächen mit einem Klick auf «Weiter» ab. 

7.2 Betriebe ohne Direktzahlungen 

Haben Sie für Ihren Landwirtschaftsbetrieb im vergangenen Jahr keine Direktzahlungen er-

halten, können Sie Ihre bewirtschafteten Flächen manuell erfassen: 

Wählen Sie «+ Neue Position» 

 
Danach können Sie den entsprechenden Flächentyp auswählen und die bewirtschafteten 

Flächen erfassen 
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Sie müssen jeweils die Gesamtfläche und den Anteil der Flächen im Ausland erfassen. Soll-

ten Sie keine Auslandflächen haben, können Sie im zweiten Feld eine 0 eingeben. Wenn Sie 

die Flächen erfasst haben, klicken Sie auf «Speichern»  

 
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden bewirtschafteten Flächentyp.  

 

Schliessen Sie die Erfassung der bewirtschafteten Flächen mit einem Klick auf «Weiter» ab. 

8 Zusammenfassung prüfen 

Hier sehen Sie die Zusammenfassung aller Angaben sowie die berechnete Rückerstattung. 

Bitte prüfen Sie alle Angaben sorgfältig.  
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9 Gesuch einreichen 

Zum Abschluss klicken Sie auf «Gesuch einreichen», um den Vorgang abzuschliessen. 

Ihr Gesuch wird nun elektronisch übermittelt. 

 

Um das Gesuch definitiv einreichen zu können, müssen Sie die Richtigkeit der Angaben be-

stätigen.  

 

Auf der Übersichtsseite in Taxas können Sie den Status Ihres Gesuches jederzeit prüfen 

 

 
noch nicht eingereicht 

 
in Prüfung beim BAZG 

 
die Prüfung ist abgeschlossen und die Rückerstattung wurde ausgelöst. 

10 Verfügung und Gutschriftsbeleg abholen 

Sobald das Gesuch verfügt ist, können Sie die Verfügung und den Gutschriftsbeleg abrufen. 

Öffnen Sie das verfügte Gesuch über die drei Punkte «Details Anzeigen» rechts.  
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Danach klicken auf den Button oben rechts «Aktion». Dort finden Sie den Eintrag «verfüg-

bare Belege anzeigen». Dieser leitet Sie direkt auf Chartera Output weiter.  

 

Sollten Sie keine Suchergebnisse finden, passen Sie bitte das «Datum von» und das «Da-

tum bis» so an, dass es dem Einreichedatum Ihres Gesuches entspricht.  

 

Sie benötigen diesen Beleg für die Buchhaltung. Laden Sie ihn herunter und speichern ihn in 

Ihren Unterlagen.  

11 Fragen oder Schwierigkeiten bei der Erfassung  

Bitte wenden Sie sich an die Fachstelle, wenn Sie Fragen zur Gesuchserfassung oder zum 

Inhalt des Gesuchs haben. Dazu gehören insbesondere: 

• welche Angaben im Gesuch erforderlich sind 

• wie die Daten in Taxas fachlich korrekt zu erfassen sind 

• Fragen zum Ablauf oder zu den Voraussetzungen der Rückerstattung 

MLA 

+41 58 462 65 47 

mla@bazg.admin.ch 

 

Bei technischen Problemen im Zusammenhang mit der Nutzung von Taxas oder dem Zu-

griff wenden Sie sich an den Service Desk. Dazu zählen insbesondere: 

• Login- oder Zugriffsschwierigkeiten 

• Fehlermeldungen oder Systemstörungen 

Service Desk 

https://servicedesk.bazg.admin.ch/home 
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